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Rastplätze für wandernde Vogelarten wieder verfügbar
Vertragsnaturschutz in Schleswig-Holstein: Elektronische Antragstellung ab dem 18. April möglich

Nachdem der Vertragsnatur-
schutz (VNS-)-Antrag im ver-
gangenen Jahr erstmalig online 
 gestellt werden konnte, wird 
diese internetbasierte Antrag-
stellung auf Basis des Profil Inet-
Webclient, der auch die Grundla-
ge für den Sammelantrag  Agrar 
bildet, in diesem Jahr fortge-
führt. Darauf weist das Kieler 
Umweltministerium (MEKUN) hin.

Der Aufruf des Antrages kann 
laut MEKUN ab dem 18.  Ap-

ril über folgende Webseite erfol-
gen: https://elsa.schleswig-holstein.
de Es besteht die Möglichkeit, bis 
zum 1. Juli Anträge einzureichen. 
Die Vorgaben zum Anmeldevor-
gang sind identisch mit den Vor-
gaben des Sammelantragsverfah-
rens für den Agrarantrag.

Nach dem erfolgreichen Login 
ist im Programm Profil Inet auf der 
Übersichtsseite die Kachel „Ver-
tragsnaturschutz (VNS)“ auszu-
wählen, um auf die Übersichtssei-
te des VNS-Antrages zu gelangen. 
Dort ist die Kachel „Vertragsnatur-
schutz  (VNS) 2023“ auszuwählen, 
um die Startseite des VNS-Antrags 
mit seinen Bestandteilen angezeigt 
zu bekommen. 

Diese sind im Einzelnen:
 ● Stammdaten
 ● Formular Anlage Besitzverhält-
nisse

 ● Formular Vertragsflächen
 ● Formulare der VNS-Anträge
 ● GIS-Editor
In einem zusätzlichen Ordner 

„Informationen zum Vertragsna-
turschutz“ finden sich neben den 

Kurzinformationen zu den ange-
botenen Vertragsmustern das An-
wenderhandbuch zum VNS-Antrag 
in Profil Inet 2023, in dem die ein-
zelnen Bestandteile des VNS-An-
trages ausführlich erläutert sind. 
Eine Kurzanleitung für das An-
tragsverfahren wurde im vergan-
genen Jahr im Bauernblatt veröf-
fentlicht (siehe Ausgabe 18/2022). 
Der Artikel findet sich neben wei-
teren Informationen auf der Ver-
tragsnaturschutz-Internetseite des 
MEKUN und im Bereich Hefte/Ar-
chiv der Bauernblatt-Webseite.

Wichtig: Jeder Vertragsfläche 
muss im Antrag mindestens ein 
Besitzverhältnis (Eigentum oder 
Pacht) zugeordnet werden. Das 
Pachtverhältnis muss den gesam-
ten Zeitraum der Vertragslaufzeit 
(fünf  Jahre) abdecken. Für jedes 
Pachtverhältnis ist der vollständi-
ge Pachtvertrag als Datei hochzu-
laden. In diesem Zusammenhang 
wird darauf hingewiesen, dass ein 
Vertragsabschluss über die bean-
tragten Vertragsflächen nur zu-
stande kommen kann, wenn für 
Flächen mit einem Pachtverhältnis 

vollständige Pachtverträge bei der 
Landgesellschaft vorliegen. 

Neben den bereits 2022 angebo-
tenen Vertragsmustern und -vari-
anten wird 2023 wieder die Bean-
tragung der Ackervarianten zum 

Vertragsmuster „Rastplätze für 
wandernde Vogelarten“ in der ent-
sprechenden Förderkulisse möglich 
sein. Die wichtigsten Auflagen und 
die Ausgleichszahlungen dafür sind 
in der Tabelle dargestellt.  MEKUN

Tabelle: Auflagen Ackerrastplätze
Variante Sommerungen Variante Winterungen

• Bestellung der Fläche bis zum 10. Sep-
tember mit einer winterharten Zwischen-
frucht, die von den Gänsen abgeäst wird

• ab 1. April Umbruch der Zwischenfrucht 
und Bestellung mit einer Sommerung

• ganzjähriges Verbot des Totalherbizid-
Einsatzes

• Duldung rastender und Nahrung  
suchender Gänse, Schwäne und Enten 
vom 10. September bis 31. März des Fol-
gejahres

• Bestellung der Flächen mit Klee-/Acker-
gras (nur Deutsches Weidelgras, Wiesen- 
und/oder Rotschwingel, Wiesen rispe, 
Wiesenlieschgras; Rot-, Weiß-, Schwe-
denklee und/oder Luzerne),  
Winterraps (Einsaat bis spätestens 
10. September) bzw. Wintergetreide 
(Einsaat bis spätestens 15. Oktober)

• Nach Aussaat bis zum 31. März sind 
sämt liche Bodenbearbeitungsmaßnah-
men unzulässig.

• keine Beschränkung von Düngung und 
Pflanzenschutz (außer: Verbot des Stall-
mist- und Totalherbizideinsatzes nach 
Aussaat bis 31. März)

• Duldung rastender und nahrungssuchen-
der Gänse, Schwäne sowie Enten vom 
1. Oktober bis 31. März des Folgejahres 
(Vergrämungsverbot)

• ab 1. April Weiterbewirtschaftung der 
Winterkulturen oder Sommerfrucht-
anbau möglich

Ausgleichszahlung: 450 €/ha Ausgleichszahlung: 310 €/ha
Quelle: MEKUN

Kachel Vertragsnaturschutz  
 Quelle: MEKUN

Für die Duldung von Gänsen auf Ackerflächen erhalten Landwirte bei der Teilnahme am Vertragsnaturschutzmus-
ter „Rastplätze für wandernde Vogelarten“ einen finanziellen Ausgleich.  Foto: mbw

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/umwelt-naturschutz/vertragsnaturschutz/vertragsnaturschutz.html

